
   

  

 

Stadtrat 
 

  

 
Botschaft an den Gemeinderat 
 
Baurechtsvertrag mit dem Paddel-Club Kreuzlingen  
 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stadtrat beantragt Ihnen, dem Baurechtsvertrag mit dem Paddel-Club Kreuzlingen zuzu-
stimmen.  
 
1 Ausgangslage 

Der Paddel-Club Kreuzlingen (PCK) besteht seit 1933 und gehört zu den traditionellen 
Kreuzlinger Wassersportvereinen (Beilage 1). Die Vereinsaktivitäten sind breit gefä-
chert und bieten ambitionierten Paddlerinnen und Paddlern, Kanufahrerinnen und Ka-
nufahrern wie auch dem Breitensport in allen Altersklassen ein sinnvolles und auch 
ökologisch nachhaltiges Freizeiterlebnis auf unserem See (Beilage 2). 
 
Das Vereinsgebäude wurde 1993 auf der Parzelle Nr. 6409 der Stadt Kreuzlingen er-
stellt. Ein Baurechtsvertrag mit einer Laufzeit bis 31. Oktober 2027 bildet die vertrag-
liche Grundlage (Beilage 3). Der Baurechtszins in Höhe von CHF 1'717.– (Stand 2020) 
wurde von Beginn an erlassen und wird als Vereinsbeitrag im Bereich Sportförderung 
geführt. Beim Abschluss des Baurechtsvertrags im Jahr 1993 nahm der Verein ab 1997 
auch ein zinsloses Darlehen bei der Stadt Kreuzlingen in der Höhe von CHF 100'000.– 
auf. Dieses Darlehen wurde für den Bau des Vereinsgebäudes verwendet. Das Darle-
hen wurde bis 2016 amortisiert und vom Verein vollständig zurückbezahlt. Der erlas-
sene Darlehenszins, insgesamt CHF 54'568.90, wurde dem Verein als Vereinsbeitrag 
im Bereich Sportförderung erlassen. 
 
 

2 Geplante Sanierung 
Mit Schreiben vom 15. März 2021 ersucht der Vereinsvorstand den Stadtrat um eine 
Verlängerung des Baurechtsvertrags und einen einmaligen Baubeitrag (Beilage 4). Auf-
grund der vorliegenden Pläne und Hochrechnung muss der Verein für die Sanierung 
ca. CHF 150'000.– aufbringen. Der Verein ist nicht in der Lage, aus reinen Eigenmitteln 
die Sanierungskosten zu tragen (Beilage 5). Der Verein kann einen Teil der Kosten mit 
manuellen Eigenleistungen erbringen, ein weiterer Teil kann aus der Vereinskasse fi-
nanziert und ein Teil, CHF 50'000.–, soll von der Stadt mitgetragen werden (Beilage 6). 
Die geplanten Massnahmen sind sinnvoll und der Kostenfolge angemessen. 
 
Grundsätzlich werden folgende Umbau- und Sanierungsarbeiten geplant:  

Sperrfrist für alle Medien 
Veröffentlichung erst nach der Medienkon-
ferenz zur Gemeinderatssitzung 
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‒ Erneuerung und Erweiterung der Sanitäranlagen (geschlechtergetrennt); 
‒ Ersetzen der Lüftungsanlage und Einbau einer Wärmerückgewinnung; 
‒ Optimierung der Trainingsräume im Innenbereich; 
‒ Ersatz der Schliessanlage. 
 
Ein Baubeitrag von CHF 50'000.– von der Stadt Kreuzlingen soll nach Genehmigung des 
Baurechtsvertrags durch einen nachfolgenden Stadtratsbeschluss gesprochen werden. 

 
 
3 Baurechtsvertrag 

 
3.1 Baurechtsperimeter 

Das Baurechtsgrundstück besteht aus der Parzelle Nr. 6409, Flurname "Bleichiwise", 
und umfasst 932 m2. Die Parzelle ist eingebettet zwischen der Parzelle Nr. 5049 Cam-
pingplatz, Parzelle Nr. 6408 Ruderclub, Parzelle Nr. 5011 Stadt Kreuzlingen sowie süd-
lich der Parzelle Nr. 5046 Vereinshaus Tauchen, Surfen und Rudern (Beilage 7).   
 

3.2 Baurechtszins 
Der Baurechtszins berechnet sich wie folgt: Gesamtfläche des Baurechtsgrundstücks 
von 932 m2 x CHF 2.– = CHF 1'864.– pro Jahr, basierend auf dem Indexstand des Mo-
nats Oktober, des Jahres vor Beginn des Baurechtsvertrags, auf der Basis 2015 = 100. 
 
Die Baurechtsgeberin verzichtet – unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht – bis auf weiteres auf die Geltendmachung des Baurechtszinses. Dieser Beitrag 
erscheint im städtischen Budget unter den subventionierten Mieten und Baurechts-
zinsen im Sport, Kontogruppe 3410. 
 

3.3 Besondere Bestimmungen 
Der Baurechtsvertrag (Beilagen 8 und 9) basiert auf der städtischen Mustervorlage. 
Gemeinsam mit dem Verein wurden die Bedingungen des Vertrags besprochen und 
ausgearbeitet. Es werden folgende Punkte aus dem Baurechtsvertrag hervorgehoben: 
 
‒ Inhalt des Baurechts: Einstellhalle (Bootslager) inklusiv integrierter Clubräume und 

sanitäre Anlagen für Vereinsaktivitäten (Wassersport). 
‒ Beginn und Dauer des Baurechts: Das Baurecht beginnt mit Eintragung im Grund-

buchamt und dauert bis zum 31. Dezember 2054. Fünf Jahre vor Ablauf der Ver-
tragsdauer treten die Parteien in Verhandlung über eine allfällige Verlängerung des 
Vertrags. 

‒ Ordentlicher Heimfall: Die Bauten und Anlagen gehen entschädigungslos in das Ei-
gentum der Baurechtsgeberin über. Allfällige Darlehen der Baurechtsgeberin sind 
an diese zurückzuzahlen. 

‒ Vorzeitiger Heimfall: Die Baurechtsgeberin hat dem Baurechtsnehmer für die vor-
zeitig heimfallenden Bauten und Anlagen eine Entschädigung zu leisten. Diese Ent-
schädigung besteht im vollständigen Erlass der finanziellen Verpflichtungen des 
Baurechtsnehmers gegenüber der Baurechtsgeberin. Ein weitergehender Entschä-
digungsanspruch des Baurechtsnehmers besteht nicht. Das schuldhafte Verhalten 
des Baurechtsnehmers ist dabei als Herabsetzungsgrund mitberücksichtigt. 
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4 Zusammenfassung 

Durch die Verlängerung des Baurechtsvertrags mit dem Paddel-Club Kreuzlingen kann 
die Weiterentwicklung dieses traditionsreichen Kreuzlinger Wassersportvereins gesi-
chert werden. Der Paddel-Club bietet verschiedensten Anspruchsgruppen ein ab-
wechslungsreiches Sportangebot auf dem See. In der Jugendausbildung konnten in 
den vergangenen Jahren beachtliche Erfolge erreicht werden. Mit den Schulen werden 
regelmässig Einführungskurse durchgeführt und im Ferienpass Schnupperkurse ange-
boten. Vor allem überzeugt die Vereinsarbeit im breit angelegten Freizeit- und Breiten-
sportangebot. Für unsere Stadt am See ist der Paddel-Club eine Bereicherung im Ge-
samtangebot aller Wassersportaktivitäten. 

 
 
Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Stadtrat beantragt Ihnen,  
 
dem Baurechtsvertrag mit dem Paddel-Club Kreuzlingen  
 
zuzustimmen. 
 
 
Kreuzlingen, 6. Juli 2021 
 
Stadtrat Kreuzlingen 
 
Thomas Niederberger, Stadtpräsident 
 
 
 
Michael Stahl, Stadtschreiber 
 
 
 
Beilagen 
1. Statuten Paddel-Club  
2. Mitgliederbestand 
3. Baurechtsvertrag vom 19. Mai 1993 
4. Gesuch Paddel-Club 
5. Jahresrechnung und Bilanz 
6. Projekt Clubhaus 
7. Übersichtsplan 
8. Baurechtsvertrag 
9. Situationsplan zum Baurechtsvertrag 
 





Beilage 1









 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mitgliederbestand / Zusammensetzung  
 
Total Mitglieder per 1. Januar 2021 107 
Davon 32 Neueintritte per 1. Januar 2021 (gegenüber 7 Austritten) 
 
Von den 107 Mitgliedern sind gut 50% (64 Mitglieder) über 55 und knapp 25% (25 
Mitglieder) über 65 Jahre alt. 60 Mitglieder wohnen in Kreuzlingen. 
 
Im Moment sind nur 3 Mitglieder unter 18. Die Juniorenabteilung ist mit neuen 
Trainern wieder im Aufbau. Wir hoffen, dass wir bald wieder wie in vergangenen 
Jahren Schweizer Meistertitel nach Kreuzlingen holen werden. 
 
 
 
 
 
Kreuzlingen, 11. März 2021 

Beilage 2
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Nummer Beschreibung Saldo CHF

AKTIVEN

1 Aktiven 91'401.01
10 Umlaufvermögen 91'101.01
100 Flüssige Mittel 90'612.01

1000 Kasse 1'066.45
1010 Postkonto 85-4350-8 29'808.58
1020 UBS Kontokorrent 217-M2111555.0 9'728.68
1021 UBS Sparkonto 217-EI100932.0 50'008.30

110 Diverse Forderungen 489.00
1115 Transitorische Aktiven 489.00

14 Anlagevermögen 300.00
1410 Bootshaus 300.00

PASSIVEN

2 Passiven 88'207.03
20 Kurzfristiges Fremdkapital 1'791.35
200 Diverse Verbindlichkeiten 1'791.35

2000 Kreditoren 1'511.35
2001 Trans. Passiven 280.00

24 Langfristiges Fremdkapital 29'940.00
240 Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten 4'900.00

2410 Hypothek UBS 4'900.00
260 Diverse Rückstellungen 25'040.00

2600 Rückstellungen 20'000.00
2610 Depot Clubhausschlüssel 5'040.00

28 Eigenkapital 56'475.68
280 Vereinskapital 56'475.68

2810 Vereinskapital 56'475.68

Gewinn 3'193.98

Bilanz (per 31.12.2019)
Paddelclub Kreuzlingen

Buchungsjahr 2019
10.02.2020 13:07:33

 Seite 1



Beilage 6



Arbeit
Kosten in CHF 

inkl. MwSt

Holzarbeiten 33'000.00

Sanitäranlagen 30'000.00

Lüftung inkl. Wärmerückgewinnung 12'000.00

Elektrische Anlagen 20'000.00

Fenstersanierung 3'000.00

Gipser- und Malerarbeiten 11'000.00

Boden- und Wandbeläge Duschen 10'000.00

Küche 4'000.00

Garderobenbänke und Hakenleisten 6'000.00

Bau-Infrastruktur (WC, Container, Reinigung) 5'000.00

Planung / Bauleitung 10'000.00

neue Schliessanlage 6'000.00

Total Kosten inkl. MwSt. 150'000.00

abzüglich Eigenleistung Clubmitglieder -20'000.00

Restbetrag 130'000.00

Sanierung Clubhaus 

14.03.2021 20210314 Paddelclub - Zusammenstellung Kosten



P
ro

je
kt

 2
0

2
1

 (
B

R
V

 5
0

 J
ah

re
, b

is
 2

0
7

7
)

C
H

F

To
ta

l K
o

st
en

g
er
u
n
d
et

1
5
0
'0
0
0
.0
0

Fi
n

a
n

zi
er

u
n

g
U

n
te

r 
d

er
 A

n
n

a
h

m
e,

 d
a

ss
 e

in
 n

eu
er

 B
a

u
re

ch
ts

ve
rt

ra
g

 ü
b

er
 3

3
 J

a
h

re
 

a
b

g
es

ch
lo

ss
en

 w
ir

d
, d

.h
. b

is
 2

0
5

5
 (

a
lle

 B
et

rä
g

e 
A

n
n

a
h

m
e 

/ 
Sc

h
ä

tz
u

n
g

, 

es
 li

eg
en

 n
o

ch
 k

ei
n

e 
Zu

si
ch

er
u

n
g

en
 v

o
n

 S
ta

d
t 

/ 
K

a
n

to
n

 /
 B

a
n

k 
vo

r)

V
er

ei
n

sv
er

m
ö

ge
n

3
0

'0
0

0
.0

0

Ei
ge

n
le

is
tu

n
g 

/ 
Fr

o
n

ar
b

ei
t

2
0

'0
0

0
.0

0

B
au

b
ei

tr
ag

 S
ta

d
t 

K
re

u
zl

in
ge

n
5

0
'0

0
0

.0
0

B
ei

tr
ag

 K
an

to
n

, S
p

o
rt

n
et

z,
 S

ch
u

le
1

0
'0

0
0

.0
0

A
n

te
ils

ch
ei

n
e 

M
it

gl
ie

d
er

fr
ei

w
ill

ig
, r

ü
ck

za
h

lb
ar

 e
rs

tm
al

ig
 n

ac
h

 5
 J

ah
re

n
, z

in
sl

o
s

4
'0

0
0

.0
0

B
an

kh
yp

o
th

ek
rü

ck
za

h
lb

ar
 b

is
 1

0
 J

ah
re

 v
o

r 
A

b
la

u
f 

B
R

V
 (

so
m

it
 L

au
fz

ei
t 

ca
. 2

3
 J

ah
re

)
3

6
'0

0
0

.0
0

To
ta

l
1

5
0

'0
0

0
.0

0

B
el

as
tu

n
g 

jä
h

rl
ic

h
, a

b
 2

0
2

2
, j

äh
rl

ic
h

 a
b

n
e

h
m

e
n

d

A
m

o
rt

is
at

io
n

 H
yp

o
th

ek
ge

re
ch

n
et

 a
u

f 
2

3
 J

ah
re

 (
1

0
 J

ah
re

 v
o

r 
A

b
la

u
f 

B
R

V
 g

em
äs

s 
In

fo
 U

B
S)

1
'5

6
5

.2
0

H
yp

o
th

ek
ar

zi
n

s
ge

re
ch

n
et

 m
it

 5
%

1
'8

0
0

.0
0

To
ta

l K
o

st
e

n
 jä

h
rl

ic
h

3
'3

6
5

.2
0

Ei
n

m
al

ig
e

 K
o

st
e

n

R
ü

ck
za

h
lu

n
g 

b
es

te
h

en
d

e 
H

yp
o

th
ek

2
0

2
1

3
'6

0
0

.0
0

R
ü

ck
za

h
lu

n
g 

A
n

te
ils

ch
ei

n
e 

M
it

gl
ie

d
er

A
b

 2
0

2
6

4
'0

0
0

.0
0

Sa
n

ie
ru

n
g 

C
lu

b
h

au
s 

/ 
Fi

n
an

zi
e

ru
n

g

0
8

.0
4

.2
0

2
1

3
-1

 P
ad

d
el

cl
u

b
 -

 V
o

rs
ch

la
g 

Fi
n

an
zi

er
u

n
g 

U
m

b
au

.x
ls

x





50
46

50
49

50
11

64
08

64
09

Ü
be

rs
ic

ht
sp

la
n 

Pa
rz

el
le

n 
im

 G
eb

ie
t F

is
ch

er
ha

us
/ 

Bl
ei

ch
i

Pa
rz

el
le

n 
im

 U
m

fe
ld

•
50

11
 S

ta
dt

 K
re

uz
lin

ge
n

M
ie

te
•

50
46

 V
er

ei
ns

ge
bä

ud
e 

Ru
de

rn
, T

au
ch

en
, S

ur
fe

n,
  S

ur
f 

Lo
hr

•
50

49
 C

am
pi

ng
 u

nd
 R

es
ta

ur
an

t F
is

ch
er

ha
us

Ba
ur

ec
ht

•
64

09
 P

ad
de

lc
lu

b 
Kr

eu
zl

in
ge

n 
im

 B
au

re
ch

t
•

64
08

 R
ud

er
cl

ub
 K

re
uz

lin
ge

n 
im

 B
au

re
ch

t

Beilage 7





24.06.2021 

1 
 

Beilage 8 

 
 
 
Öffentliche Beurkundung über Baurechtsvertrag (Personaldienstbarkeit) 
 
 
Zwischen der 
 
 
Stadt Kreuzlingen, Hauptstrasse 62, 8280 Kreuzlingen 
 

(Grundeigentümerin und Baurechtsgeberin) 
 
vertreten durch Thomas Niederberger, Stadtpräsident; und Michael Stahl, Stadt-
schreiber 
 
 
und 
 
 
Paddel-Club Kreuzlingen, Verein, 8280 Kreuzlingen 
 

(Baurechtsnehmer) 
 
vertreten durch Walter Gygli, Präsident; und Johannes Brunner, Aktuar 
 
 
 
 
 
wird folgender Baurechtsvertrag abgeschlossen: 
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I. Baurechtsvertrag vom 19. Mai 1993 (Baurecht Nr. D1423) 
 

Der vorliegende Baurechtsvertrag ersetzt den Baurechtsvertrag vom 19. Mai 1993  
(Nr. D1423) und das Baurecht Nr. D1423 ist entsprechend aufzuheben. 

 
 
II. Baurechtsbelastetes Grundstück 
 
 Grundbuch Kreuzlingen 
 
 Liegenschaft Nr. 6409 

Plan Nr. 84, Bleichiwise 
 

932 m² Bootslager Vers.Nr. 39.6.782 [259 m²] 
übrige befestigte Fläche [673 m²] 

 
 
 Erwerbstitel 

Gemeindezusammenschluss 18.01.1927 Beleg 22Ko 
Kauf 25.02.1949 Beleg 57o 
Grundstückvereinigung 15.01.1969 Beleg 21o 
Grenzänderung 20.02.1989 Beleg 175o 

 
 
 Anmerkungen 

Keine 
 
 
 Vormerkungen 

Keine 
 
 
 Dienstbarkeiten und Grundlasten 

7391.o671 Last: Selbständiges und dauerndes Baurecht für Einstellhalle 
für Paddelboote inkl. integrierten Clubräumen 
Frist bis: 31.10.2027 
verselbständigt als Grundstück Nr. D1423 
19.05.1993 Beleg 534o 

 
 
 Grundpfandrechte 

Keine 
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III. Baurecht 
 
1. Art des Baurechts 
 

Die Stadt Kreuzlingen als Grundeigentümerin und Baurechtsgeberin räumt zugunsten 
des Baurechtsnehmers und zulasten des vorstehend erwähnten Grundstückes ein selb-
ständiges und dauerndes Baurecht nach Massgabe der Art. 675 sowie Art. 779 ff. ZGB 
sowie der nachfolgenden Bestimmungen ein. 

 
Dieses Baurecht ist übertragbar. Bei der Übertragung des Baurechts gehen alle dingli-
chen und realobligationenrechtlichen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag (mit all-
fälligen späteren Änderungen oder Ergänzungen) auf den Erwerber über. Die ganze  
oder teilweise Übertragung bedarf der vorgängigen schriftlichen Genehmigung der Bau-
rechtsgeberin. Diese Genehmigung darf jedoch nur verweigert werden, wenn der Erwer-
ber des Baurechts nicht sämtliche Verpflichtungen des bisherigen Baurechtsnehmers zu 
übernehmen bereit oder in der Lage ist, wenn er nicht ausreichend Gewähr dafür bietet, 
die Bauten und Anlagen im Sinne dieses Baurechtsvertrages weiterzuführen, wenn er 
nicht kreditwürdig ist oder wenn andere, wichtige Interessen und Erwartungen der Bau-
rechtsgeberin entgegenstehen, insbesondere ein professioneller Vereinsbetrieb nicht 
gewährleistet ist.  
 
Diese Übertragungsbeschränkung ist im Grundbuch vorzumerken (Art. 779a und 779b 
Abs. 2 ZGB).  

 
Dieses Baurecht ist entsprechend als Grundstück (selbständig dauerndes Baurecht)  
Nr. […] ins Grundbuch Kreuzlingen aufzunehmen. Auf dem baurechtsbelasteten Grund-
stück ist es als Dienstbarkeit wie folgt einzutragen:  
 
Last: Selbständiges und dauerndes Baurecht zugunsten des Paddel-Club Kreuzlingen 
bis 31.12.2054. 

 
 
2. Umfang des Baurechts 
 

Einstellhalle (Bootslager) inklusiv integrierte Clubräume und sanitäre Anlagen. 
 
Die Bauten und Anlagen wurden vom Baurechtsnehmer gestützt auf den Baurechtsver-
trag vom 19. Mai 1993 (Nr. D1423), welcher vorgängig im Zusammenhang mit der Be-
gründung dieses Baurechtes im Grundbuch gelöscht wurde (I.), auf eigene Kosten er-
stellt. Für die Übernahme der Bauten und Anlagen schuldet der Baurechtsnehmer keine 
Entschädigung. 
 

 
3. Inhalt des Baurechts 
 

Der Baurechtsnehmer ist berechtigt, auf dem Baurechtsgrundstück im Rahmen aller ein-
schlägigen öffentlich-rechtlicher Vorschriften sowie allfälliger behördlicher Bewilligungen 
auf eigene Kosten folgende Bauten und Anlagen beizubehalten und wie folgt zu nutzen: 

 
Einstellhalle (Bootslager) inklusiv integrierte Clubräume und sanitäre Anlagen für Ver-
einsaktivitäten (Wassersport). 
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Der Baurechtsnehmer ist verpflichtet, das Baurechtsgrundstück sowie alle darauf befind-
lichen Bauten und Anlagen während der gesamten Vertragsdauer stets den hohen An-
forderungen der prominenten Lage entsprechend zu unterhalten und alle behördlichen 
Verpflichtungen zu erfüllen. 
 
Die Errichtung von Bauten und Anlagen wie auch alle späteren baulichen Vorkehrungen 
oder Veränderungen dieser Bauten und Anlagen (inklusive Nutzungsänderungen) dürfen 
während der gesamten Vertragsdauer nur mit vorgängiger schriftlicher Genehmigung 
der Baurechtsgeberin vorgenommen werden. Diese Genehmigung ist zu erteilen, sofern 
die Vorkehrungen oder Veränderungen dem Sinn und Zweck des vorliegenden Bau-
rechts entsprechen und keine überwiegenden schützenswerten Interessen der Bau-
rechtsgeberin entgegenstehen.  

 
Die Erteilung einer Baubewilligung im Sinne des Planungs- und Baugesetzes durch die 
Stadt Kreuzlingen ersetzt diese Genehmigung nicht, umgekehrt vermittelt die erteilte 
Genehmigung keinen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Baubewilligung. 

 
Bauten auf Baurechtsgrundstücken haben möglichst die gleichen energetischen Anfor-
derungen zu erfüllen, wie sie auch für Bauten der Stadt gelten. 
 
Der Baurechtsnehmer darf ohne vorgängige schriftliche Zustimmung der Baurechtgebe-
rin keine baupolizeilichen Zugeständnisse machen. 
 
Das Baurecht (als rechtlich selbständiges Grundstück) darf ohne vorgängige schriftliche 
Zustimmung der Baurechtgeberin nicht mit Dienstbarkeiten und Grundpfandrechten be-
lastet werden. 

 
Diese Bestimmungen über den Zweck und den Inhalt des Baurechts (III. Ziffer 3) sind im 
Grundbuch vorzumerken (Art. 779a und 779b Abs. 2 ZGB). 

 
 
4. Beginn und Dauer des Baurechts 
 

Das Baurecht beginnt mit der Eintragung dieses Baurechtsvertrages im Grundbuch und 
dauert bis zum 31.12.2054. 

 
Spätestens fünf Jahre vor Ablauf der Vertragsdauer treten die Parteien in Verhandlun-
gen über eine allfällige Erneuerung des Baurechts ein. Beide Parteien ziehen eine Er-
neuerung des Baurechts dem Heimfall vor. Dieser Erklärung kommt im Sinne von Art. 
779 l ZGB keine verbindliche Wirkung zu; ein Rechtsanspruch auf die Erneuerung kann 
aus dieser Erklärung nicht abgeleitet werden. 

 
 
5. Heimfall 
 

Das Baurecht kann durch Zeitablauf (Art. 779c ZGB; III. Ziffer 4 hiervor) oder durch vor-
zeitigen Heimfall (Art. 779f ZGB) untergehen: 

 
 
5.1 Ordentlicher Heimfall 
 

Sofern keine Verlängerung des Baurechts erfolgt, gehen nach Ablauf der Vertragsdauer 
sämtliche auf dem Baurechtsgrundstück vorhandenen Bauten und Anlagen ins Eigen-
tum der Baurechtsgeberin über. Ausgenommen sind Mobilien und Einrichtungen, welche 
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im Eigentum des Baurechtsnehmers stehen und mit den Bauten und Anlagen nicht fest 
verbunden sind. Die Baurechtsgeberin schuldet dem Baurechtsnehmer keine Entschä-
digung für die in ihr Eigentum übergehenden Bauten und Anlagen. Die Heimfallentschä-
digung wird ausdrücklich wegbedungen. 
 

 Das Grundstück ist auf Verlangen der Baurechtsgeberin auf den Ablauf der Vertrags-
dauer zu Lasten des Baurechtsnehmers wieder in den ursprünglichen Zustand zu stellen 
(Rückbau). 

 
Allenfalls errichtete Grundpfandrechte sind bis zum Vertragsende vollständig durch den 
Baurechtsnehmer abzulösen und allfällige Darlehen der Baurechtsgeberin an diese zu-
rückzuzahlen. 
 
Diese Vereinbarung betreffend die Wegbedingung der Heimfallsentschädigung ist im 
Grundbuch vorzumerken (Art. 779a und 779b Abs. 2 ZGB). 

 
 
5.2 Vorzeitiger Heimfall 
 
 Falls der Baurechtsnehmer das Baurecht in grober Weise überschreitet oder seine ver-

traglichen Verpflichtungen verletzt, insbesondere den Zweck und den Inhalt des Bau-
rechts missachtet oder die Unterhaltspflicht verletzt, kann die Baurechtsgeberin den vor-
zeitigen Heimfall durch Übertragung des Baurechtes an sie verlangen, wenn sie den 
Baurechtsnehmer vorgängig schriftlich (per Einschreiben) mahnt und ihm dabei den vor-
zeitigen Heimfall androht und ihm eine angemessene Frist (mindestens 60 Tage) für die 
Wiederherstellung des vertragsgemässen Zustands ansetzt. Kommt der Baurechtsneh-
mer dieser Aufforderung nicht nach und verlangt die Baurechtsgeberin den vorzeitigen 
Heimfall (durch schriftliche Erklärung) ist dieser längstens innert 12 Monaten zu vollzie-
hen.  

  
 Die Baurechtsgeberin hat dem Baurechtsnehmer für die vorzeitig heimfallenden Bauten 

und Anlagen eine Entschädigung zu leisten. Diese Entschädigung besteht im vollständi-
gen Erlass der finanziellen Verpflichtungen des Baurechtsnehmers gegenüber der Bau-
rechtsgeberin. Ein weitergehender Entschädigungsanspruch des Baurechtsnehmers be-
steht nicht. Das schuldhafte Verhalten des Baurechtsnehmers ist dabei als Herabset-
zungsgrund mitberücksichtigt. 

 
 Allenfalls errichtete Grundpfandrechte sind bis zur Übertragung des Baurechts vollstän-

dig durch den Baurechtsnehmer abzulösen. 
 
 Diese Vereinbarungen über den vorzeitigen Heimfall sind im Grundbuch vorzumerken 

(Art. 779a und 779b Abs. 2 ZGB). 
 
 
6. Baurechtszins 
 

Berechnung des Baurechtszinses: 
Die Gesamtfläche des Baurechtsgrundstücks von 932 m2 x CHF 2.– = CHF 1’864.– pro 
Jahr, basierend auf dem Indexstand des Monats Oktober, des Jahres vor dem Beginn 
des Baurechtsvertrages, auf der Basis 2015=100. 
 
Die Baurechtsgeberin verzichtet - unpräjudiziell und ohne Anerkennung einer Rechts-
pflicht - bis auf weiteres auf die Geltendmachung des Baurechtszinses.  
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Im Übrigen sind ab Beginn des Baurechts sämtliche öffentlich-rechtlichen Abgaben, Ge-
bühren, Beiträge und Steuern, welche Grund- und Hauseigentümern auferlegt werden, 
vom Baurechtsnehmer zu bezahlen. Dies betrifft insbesondere, aber nicht abschlies-
send, die Liegenschaftensteuer für die Bauten, Beiträge und Gebühren an Erschlies-
sungsanlagen wie Strassen, Kanalisation etc., nicht aber Einkommens-, Vermögens- 
und Liegenschaftensteuern für das Grundstück selbst. 

 
 
7. Vorkaufsrecht 
 

Es gilt die gesetzliche Regelung gemäss Art. 682 Abs. 2 ZGB (gegenseitiges Vorkaufs-
recht). Die Frist zur Geltendmachung des Vorkaufsrechts beträgt in Abweichung von Art. 
216e OR sechs Monate. Die Frist beginnt mit Kenntnis von Abschluss und Inhalt des 
Kaufvertrages. Diese Änderung ist im Grundbuch vorzumerken. 

 
 
8. Unterbaurecht 
 

Die Einräumung von Unterbaurechten an Dritte sowie die Begründung von Miteigen-
tumsanteilen (inkl. Begründung von Stockwerkeigentum) bedarf der vorgängigen schrift-
lichen Zustimmung der Grundeigentümerin, die hierfür Bedingungen aufstellen oder die 
Zustimmung verweigern kann. 
 
 

IV. Weitere Bestimmungen 
 
 

1. Gewährleistung für das Baurechtsgrundstück 
 
Die Übernahme des Baurechtsgrundstückes (inklusive der bestehenden Bauten und An-
lagen) erfolgt im heutigen Zustand. Der Baurechtsnehmer bestätigt, das Grundstück und 
die bestehenden Bauten und Anlagen eingehend besichtigt und geprüft zu haben und 
von der Baurechtsgeberin keinerlei Zusicherungen über den Zustand des Baurechts-
grundstücks erhalten zu haben. Die Parteien schliessen jegliche Rechts- und Sachge-
währleistungspflicht der Grundeigentümerin aus. Dies gilt insbesondere, aber nicht ab-
schliessend, für die Qualität des Baugrundes, für die Eignung des Baugrundes für die 
vom Baurechtsnehmer beabsichtigte Nutzung sowie für Fläche und Mass. Bezüglich 
Sachmängel bedeutet dies insbesondere, aber wiederum nicht abschliessend, dass die 
Grundeigentümerin weder für offene noch für versteckte Baumängel oder Konstruktions-
schwächen haftet, auch wenn diese erheblich oder unerwartet sind.  
 
Die Parteien schliessen zudem alle weiteren Haftungsansprüche und Rechtsbehelfe des 
Baurechtsnehmers für Rechts- und Sachmängel aus. Der Baurechtsnehmer erklärt, von 
der Urkundsperson auf die Bedeutung und Tragweite dieser Bestimmung aufmerksam 
gemacht worden zu sein. 
 
 

2. Kostentragung sowie Haftung während der Dauer des Baurechts 
 
Der Baurechtsnehmer hat alle aus dem Bestand der Bauten und Anlagen sowie des 
Baurechtsgrundstückes sich ergebenden öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen 
Verpflichtungen, insbesondere aus Art. 684 ZGB und Art. 58 OR, zu übernehmen und 
haftet für alle Schäden, die mit der Ausübung des Baurechts in Zusammenhang stehen. 
Sollte die Baurechtsgeberin für Verpflichtungen des Baurechtsnehmers direkt belangt 
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oder für Schäden, die durch die Ausübung des Baurechts entstehen, in Anspruch ge-
nommen werden, so hat der Baurechtsnehmer die Baurechtsgeberin dafür auf erste Auf-
forderung hin schadlos zu halten. 
 
Der Baurechtsnehmer ist verpflichtet, sich gegen alle Haftungsrisiken stets angemessen 
zu versichern. Der Baurechtsnehmer hat der Baurechtsgeberin auf Verlangen jederzeit 
eine Kopie der entsprechenden Versicherungsunterlagen inklusive Nachweis der Prä-
mienzahlung zu übergeben. 

 
 
3. Überbindungsklausel 
 
 Der Baurechtsnehmer verpflichtet sich, sämtliche von ihr übernommenen Verpflichtun-

gen allfälligen Rechtsnachfolgern zu überbinden (inklusive dieser Überbindungsklausel). 
Sie haftet der Baurechtsgeberin gegenüber für alle Schäden aus der Missachtung dieser 
Verpflichtung. 

 
 Diese Bestimmung zur Überbindungspflicht (IV. Ziffer 3) ist im Grundbuch vorzumerken 

(Art. 779a und 779b Abs. 2 ZGB). 
 
 
V. Rechtspflege / Übergangs- und Schlussbestimmungen 
 
1. Vermittlung 
 
 Sollten sich aus Anwendung und Vollzug dieses Baurechtsvertrages und damit im Zu-

sammenhang stehender Zusatzvereinbarungen zwischen den Parteien irgendwelche 
Uneinigkeiten ergeben, so ist vor der Beschreitung des Rechtswegs ein neutraler und 
fachkundiger Vermittler zur einvernehmlichen Bereinigung beizuziehen. Die Parteien 
verpflichten sich, an einer solchen Vermittlung teilzunehmen. Können sich die Parteien 
nicht innert 60 Tagen auf einen Vermittler einigen oder scheitert eine solche Vermittlung, 
ist jede Partei frei, den Rechtsweg zu beschreiten. 

 
 
2. Gültigkeitsvorbehalte 
  

Der Stadtrat der Politischen Gemeinde Kreuzlingen hat dem vorliegenden Vertrag an-
lässlich seiner Sitzung vom […] zugestimmt. Die Genehmigung durch den Gemeinderat 
der Politischen Gemeinde Kreuzlingen vom […] liegt ebenfalls vor und die Frist nach Art. 
14 der Gemeindeordnung ist unbenutzt abgelaufen. Mitglieder des Paddel-Clubs Kreuz-
lingen haben diesem Rechtsgeschäft mit Beschluss vom […]  auch zugestimmt.  

 
 
3. Kostentragung 
 

Sämtliche Grundbuch- und weitere Gebühren und Kosten (inkl. Vermessungskosen, Ein-
tragungskosten usw.), die für die Errichtung und Eintragung dieses Baurechts anfallen, 
trägt die Baurechtsgeberin. 
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4. Streitigkeiten/Anwendbares Recht 
 
4.1 Schiedsgerichtsbarkeit 

 
Allfällige Streitigkeiten über den ordentlichen Heimfall (III. Ziffer 5.1) und über den vor-
zeitigen Heimfall (III. Ziffer 5.2) unterliegen der Schiedsgerichtsbarkeit. Das Schiedsge-
richt entscheidet endgültig.  

 
 Das Schiedsgericht besteht aus drei Schiedsrichtern. Jede Partei ernennt innert 20 Ta-

gen nach Aufforderung durch die andere Partei einen Schiedsrichter. Kommt eine Partei 
ihrer Verpflichtung zu dieser Ernennung nicht nach, so ist der Schiedsrichter durch den 
Präsidenten des für Kreuzlingen TG zuständigen erstinstanzlichen Gerichts zu bestim-
men. Den dritten Schiedsrichter, welcher zugleich Vorsitzender ist, bestimmen die bei-
den Schiedsrichter gemeinsam. Können sich die Schiedsrichter nicht auf einen Vorsit-
zenden einigen, so ist der Vorsitzende durch den Präsidenten des für Kreuzlingen TG 
zuständigen erstinstanzlichen Gerichts zu bestimmen. Unter Vorbehalt von zwingenden 
Gesetzesbestimmungen legt das Schiedsgericht seine eigene Verfahrensordnung fest. 
Subsidiär gilt die schweizerische Zivilprozessordnung.  

 
 
4.2 Ordentliche Gerichtsbarkeit 
 
 Über alle anderen Streitigkeiten zwischen den Parteien aus dem Baurecht und dem Ver-

trag entscheidet das ordentliche Gericht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Kreuzlingen 
TG. 

 
 
4.3 Anwendbares Recht 
 
 Es gelangt ausschliesslich Schweizerisches Recht zur Anwendung. 
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